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Neulich fand sich in Science der Bericht 
über eine amerikanische Publikations-
kontroverse, der aufhorchen lässt („Au-

thorship listing for a harasser roils astronomy“, 
Science 380: 680-681, 2023): Einem Astrono-
men, der früher an der University of California 
(Berkeley) lehrte, waren einige Jahre zuvor se-
xuelle Belästigungen von Studentinnen vor-
geworfen worden. Im Zuge der Untersuchung 
gab er seine Professur auf. Als er als Mitautor 
(unter 16 Autorinnen und Autoren) eines Pre-
print-Papers auftauchte, das auf der Grundla-
ge von Forschungsdaten veröffentlicht werden 
sollte, die das Team gemeinsam im Rahmen 
eines vom diskreditierten Professor geleiteten 
Forschungsprojekts erhoben hatte, schlugen 
Wogen des Protests hoch. Der Betroffene zog 
daher seine Mitautorschaft zurück, obwohl er 
maßgeblich an der Forschung mitgewirkt hat-
te. Eine gemeinsame Veröffentlichung – so die 
Begründung der Co-Autorinnen und -Autoren 
– könne insofern fehlverstanden werden, dass 
man sexuelle Belästigung dulde.

Auch in Deutschland gibt es Fälle, in de-
nen Hochschullehrende wegen Belästigungen 
oder Übergriffen dienstrechtlich suspendiert 
wurden. So kommt es vor, dass diese nach der 
Suspendierung – etwa aus Trotz oder Vergel-
tungsbedürfnis – die Zustimmung zu Publika-
tionen verweigern, an deren Entstehung sie 
maßgeblich beteiligt waren. Für Mitarbeiten-
de, Promovierende oder Postdocs kann ein Pu-
blikationsabbruch zu gravierenden Einschnit-
ten in der Karriere führen, wenn Forschungs-
arbeiten nicht oder nicht rechtzeitig publiziert 
werden. Schlimmstenfalls werden Opfer von 
Belästigungen erneut geschädigt.

Es kommt also zum einen vor, dass Be-
troffene mutmaßlicher Übergriffe oder Mit-
arbeitende, die um ihre Reputation aufgrund 
der Assoziierung fürchten, ohne einen Beläs-
tiger publizieren möchten, weil ihnen die Mit-

autorschaft unangenehm ist oder sie diese 
schlimmstenfalls als psychische Gewalt erle-
ben. Zum anderen kann es umgekehrt sein, 
dass auf Vorwürfe mit einer willkürlichen 
Blockade von Publikationen reagiert wird, ob-
wohl unmittelbare Opfer oder sonstige Betei-
ligte aber (notfalls eben auch mit dem mut-
maßlichen Täter beziehungsweise der Täte-
rin) publizieren möchten.

Für Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen, nicht zuletzt für angerufene Ombuds-
personen, die für Verdachtsfälle wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens zuständig sind, führt dies 
in ein Dilemma zwischen notwendigem Opfer-
schutz und Verantwortung für wissenschaft-
liche Redlichkeit:

Erwiesenes Fehlverhalten (zum Beispiel 
sexuelle Belästigung, Diskriminierung oder 
Mobbing) beseitigt nicht die Mitautorschaft 
an gemeinsam erhobenen Forschungsdaten 
oder die konzeptionellen Leistungen für ein 
gemeinsames Forschungsprojekt. Das Auto-
renteam im kalifornischen Fall argumentierte 
hingegen, dass das massive Fehlverhalten des 
Professors schwerer wiegen würde als dessen 
wissenschaftliche Leistung, was ihn als Co-Au-
tor disqualifiziere. Es wurde zudem gefordert, 
dass in Autorschaftsleitlinien eine Klausel auf-
genommen werden solle, die es ermöglicht, 
Personen auszuschließen, die gegen einen Ver-
haltenskodex verstoßen.

Ein großes inneres Störgefühl gegenüber 
einer gemeinsamen Publikation mit einem Be-
lästiger ist selbstverständlich nachvollzieh-
bar. Wissenschaftliche Autorschaft ist jedoch 
keine moralische Auszeichnung, sondern ein 
Ausweis epistemischer Leistungen, die nicht 
verloren gehen, weil sich jemand anderwei-
tig pflichtwidrig verhalten hat. Das gilt selbst 
in drastischen Fällen. Man denke etwa an den 
wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten No-
belpreisträger Daniel Carleton Gajdusek. Da-

her kann man Autoren oder Autorinnen, deren 
wissenschaftliche Leistungen redlich erbracht 
wurden, nicht einfach aus der Autorenliste ei-
ner Veröffentlichung streichen. Ein solches Vor-
gehen würde im Umkehrschluss zudem be-
deuten, dass sich der Rest des Teams Leistun-
gen zuschreibt, die er als solche nicht allein er-
bracht hat. Zugespitzt: Wenn jemand gemein-
sam mit einer Kollegin eine nobelpreisverdäch-
tige Theorie entwickelt, und diese später ein 
Opfer von dessen Belästigung wird, macht 
das die Kollegin dennoch nicht zur wissen-
schaftlichen Alleinautorin der Theorie. Mögli-

Welche Folgen hat sexuelle Belästigung für gemeinsame Publikationen? Gar nicht selten gerät man dabei in eine
vertrackte Zwickmühle zwischen notwendigem Opferschutz und Verantwortung für wissenschaftliche Redlichkeit.

»Aus Trotz oder Vergeltungs-  
bedürfnis verweigern manche 
mutmaßliche Täter die Zustim-
mung zu Publikationen.«

Von Hjördis CzesniCk, Berlin, und klaus Ferdinand Gärditz, Bonn

In Co-Autorschaft mit einem Belästiger?

»Wer wissenschaftliche Leistung 
redlich erbracht hat, kann nicht 
einfach als Autor einer Veröffent-
lichung gestrichen werden.«
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cherweise lässt sich ein Konflikt dadurch ent-
schärfen, dass man Eigenanteile der einzelnen 
Personen an einem Forschungsprojekt wie-
der auseinanderdividiert und separat veröf-
fentlicht. Das wird jedoch bei Großprojekten 
im Rahmen einer Laborinfrastruktur oftmals 
nicht möglich sein.

Reziprok bildet die Mitautorschaft auch die 
gemeinsame Verantwortung für die Richtigkeit 
und Redlichkeit der Daten oder Forschungs-
ergebnisse ab, die einer Publikation zugrun-
de liegen. Würde eine einzelne Person, die ei-
ne Mitverantwortung trägt, aus der Mitautor-

schaft entlassen, bleibt die Verantwortungs-
deckung unvollständig. Zwar könnte das ver-
bleibende Autorenteam angeben, es würde 
die wissenschaftliche Verantwortung für die 
Beiträge der „gestrichenen“ Person überneh-
men. Ein solches Vorgehen führt aber spätes-
tens dann zu Problemen bei der Zuordnung, 
wenn die Forschungsgrundlagen fehlerbehaf-
tet sind, wenn zum Beispiel Daten manipuliert 
oder Textelemente plagiiert wurden. Beteilig-
ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern muss ihr Beitrag in Publikationen daher 
korrekt zugeschrieben werden.

Dass es höchst unangenehm sein kann, 
mit einer Person gemeinsam als Autorin oder 
Autor in Erscheinung zu treten, die öffentlich 
diskreditiert ist, wird jeder verstehen. An der 
kalten Rationalität wissenschaftlicher Autor-
schaft ändert das aber nichts. Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis (GWP) dienen nicht 
dazu, außerwissenschaftliche Verhaltensstan-
dards des Rechts oder der Ethik durchzuset-
zen, sie sichern allein die Integrität des wis-

senschaftlichen Diskurses. Einen einmal ak-
zeptierten oder aufgrund des Gewichts des 
wissenschaftlichen Eigenanteils zwingend zu 
akzeptierenden Mitautor insbesondere ohne 
dessen Einverständnis zu streichen, wäre da-
her wissenschaftliches Fehlverhalten (Anma-
ßung von fremder Autorschaft), zu dessen 
Sanktionierung nach Vorbild von Leitlinie 14 
des DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung gu-
ter wissenschaftlicher Praxis“ die GWP-Ord-
nungen verpflichten.

Auch ein freiwilliger Rückzug wie in dem 
berichteten Fall des Astronomen, dessen Bei-
träge wohl zweifelsohne eine Autorschaft 
rechtfertigen, würde daher gegen GWP-Stan-
dards verstoßen. Wissenschaftliche Autorschaft 
ist nicht disponibel wie ein Urheberrecht oder 
verleihbar wie ein Wissenschaftspreis oder Eh-
rentitel, sondern beruht auf einer hinreichend 
objektivierten Zuordnung von erbrachten For-
schungsleistungen. So sind auch Ghostwriting 
oder der Missbrauch von Mitarbeitenden, sich 
Texte „schreiben zu lassen“, unbestritten wis-
senschaftliches Fehlverhalten: Die wahren Ur-
heber eines wissenschaftlichen Beitrags müs-
sen stets als Autorin oder Autor erscheinen. Ei-
ne Autorschaft ist weder handelbar noch ver-
zichtbar. Kann man sich hierauf nicht (mehr) 
verständigen, ist eine Publikation eben nicht 
möglich. Das passiert auch sonst bei Zerwürf-
nissen gelegentlich.

Die Grenzen zwischen Mitautorschaft und 
bloßer Unterstützung sind freilich fließend. 
Es gibt eine Bandbreite des Vertretbaren, nie-
derschwellige Mitwirkung noch nicht als For-
schungsbeitrag zu bewerten. Etwa die bloße 
Verantwortung für die genutzte Infrastruktur 
oder einzelne Datenerhebungen, die lange 
zurückliegen und für die Ergebnisse, die der 
Publikation zugrunde liegen, nicht mehr prä-
gend sind, mögen vertretbar als nicht autor-
schaftsbegründend bewertet werden. Dann 
kann man Ergebnisse ohne die Mitwirkung ei-
ner belasteten Person veröffentlichen. Die Kon-
fliktverantwortlichkeit führt insoweit lediglich 
dazu, dass man dem Konfliktverursacher das 
Recht entzieht, gleichberechtigt über die Fra-
ge seiner Mitautorschaft zu entscheiden, was 
zum Beispiel aus einer Leitungsfunktion gege-
benenfalls möglich gewesen wäre. Die Herab-
stufung des Forschungsbeitrags erfolgt dann 
allerdings auf eigenes Risiko der Publizieren-
den. Wenn der Betroffene – wie in dem Fall des 
Astronomen – freiwillig akzeptiert, dass sei-
ne Mitwirkung keine hinreichend gewichtige 
Forschungsleistung darstellt (und sich gege-
benenfalls mit einer Danksagung oder Erwäh-
nung zufriedengibt), wird man diese Selbst-
einstufung grundsätzlich akzeptieren können, 
solange nicht erwiesen ist, dass sie aus takti-
schen Gründen erfolgt ist, aber inhaltlich un-
vertretbar die reale Arbeitsteilung verzerrt.

»Es wäre nicht zulässig, wissen-
schaftliche Autorschaft aufgrund 
nicht-wissenschaftlichen Fehlver-
haltens in Geiselhaft zu nehmen.«
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Auch rechtlich wäre es nicht zulässig, 
wissenschaftliche Autorschaft aufgrund von 
nicht-wissenschaftlichem Fehlverhalten in Gei-
selhaft zu nehmen. Das Bundesverwaltungs-
gericht hatte über einen Fall zu entscheiden, in 
dem ein Ingenieur für Werkstofftechnik wegen 
sexueller Nötigung zu einer Bewährungsstra-
fe verurteilt worden war, dies aber bei seinem 
Antrag auf Promotionszulassung verschwieg. 
Seine Universität nahm dies zum Anlass, ihm 
den später erlangten Doktorgrad wegen Täu-
schung zu entziehen. Das Gericht hat dieses 
Vorgehen überzeugend als rechtswidrig be-
anstandet und den Bescheid aufgehoben, weil 
er insoweit mit dem Grundrecht der Wissen-
schaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 Grundge-
setz) unvereinbar war: „Die Universitäten sind 
generell nicht zur Abgabe und Durchsetzung 
von Werturteilen berufen, die außerhalb der 
Wissenschaft angesiedelt sind.“ Gesetzliche 
Ermächtigungen zur Entziehung eines Dok-
torgrades dürften nur „bei wissenschaftsbe-
zogenen Verfehlungen“ in Anspruch genom-
men werden (Urt. v. 30.09.2015 – 6 C 45/14, 
BVerwGE 153, 79). Entsprechendes hatte das 
Gericht für den in einigen Hochschulgeset-
zen und nicht wenigen Promotionsordnun-
gen vorgesehenen Entziehungstatbestand 
der nachträglichen „Unwürdigkeit“ festge-
stellt (Urt. v. 31.07.2013 – 6 C 9.12,  BVerwGE
147, 292). Das Bundesverfassungsgericht hat 
diese Rechtsprechungslinie übernommen 
(Beschl. v. 03.09.2014 – 1 BvR 3353/13, NV-
wZ 2014, 1571).

Die Rechtsprechung ist inhaltlich nicht auf 
das Promotionsrecht beschränkt, sondern wird 
auf die Wissenschaftsfreiheit gestützt, die die 
möglichen Reaktionen von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen auf Fehlverhalten 
beschränkt. Zwar sind Co-Autorinnen und 
Co-Autoren nicht unmittelbar an das Grund-
recht der Wissenschaftsfreiheit gebunden. Al-
lerdings sind Forschende den in Hochschul-
gesetzen, Satzungen und dienstlichen Leit-
linien niedergelegten GWP-Standards ver-
pflichtet. Diese enthalten gerade auch Re-
geln im Umgang einzelner Forschender un-
tereinander. Staatliche Hochschulen und For-
schungseinrichtungen sind kraft ihrer Grund-
rechtsbindung (Art. 1 Abs. 3 Grundgesetz) ver-
pflichtet, die Wissenschaftsfreiheit zu achten. 
Das schlägt sich dann in der Auslegung und 

Anwendung des Wissenschaftsrechts nieder, 
auch soweit dieses das faire Verhältnis priva-
ter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
untereinander regelt. Im Ergebnis müssen also 
Forschende die Wissenschaftsfreiheit anderer 
Forschender respektieren, was es einschließt, 
deren wissenschaftliche Autorschaft nicht zu 
verletzen. Hierzu gehört es wiederum verall-
gemeinernd, dass wissenschaftliche Nachtei-
le (wie ein Autorschaftsentzug) nur mit wis-
senschaftsimmanenten Gründen gerechtfer-
tigt werden können, nicht aber mit Fehlver-
halten, das die wissenschaftliche Leistung als 
solche nicht in Frage stellt.

Neben dem Beisteuern eines wissenschaft-
lich-inhaltlichen – wie es in Leitlinie 14 (Autor-
schaft) des DFG-Kodex heißt: genuinen – Bei-
trags zu einem Manuskript sollen Co-Autorin-
nen und Co-Autoren auch am Verfassen des 
Entwurfs mitgewirkt, diesen kritisch gegenge-
lesen und ihm letztlich auch zugestimmt ha-
ben. Mit der Bestätigung ihrer Co-Autorschaft 
gegenüber dem Verlag stimmen sie zu, die Ver-
antwortung für die Inhalte zu übernehmen. 
Der Hebel der Zustimmung wird bei Konflik-
ten mitunter instrumentalisiert, um sachfrem-
de Interessen durchzusetzen. Werden vorder-
gründig Fachgründe ins Feld geführt, müssen 
diese auch für die weiteren Co-Autorinnen und 
Co-Autoren bei objektiver Betrachtung nach-
vollziehbar dargelegt werden. Die Obstrukti-
on einer Publikation ohne fachliche Einwände 
stellt gemäß DFG-Kodex ein wissenschaftliches 
Fehlverhalten dar. Dies gilt auch, wenn Perso-
nen im Zuge einer Untersuchung von Belästi-
gungsvorfällen vom Dienst befreit werden und 
sich im Anschluss weigern, ihr Einverständnis 
für ausstehende Publikationen zu geben. Da 
es sich bei Tätern sexueller Übergriffe in der 
Wissenschaft überwiegend um Personen in 
Leitungspositionen handelt („Sexual Harass-
ment of Women“, National Academies of Scien-
ces, Engineering, and Medicine, 2018), haben 
diese oft die Projektleitung inne und sind als 
Letzt- und korrespondierende Autoren vorge-
sehen, deren Zustimmung unverzichtbar ist.

Aber wie kann man entsprechende Ko-
operationsbereitschaft durchsetzen? Dass man 
nach der Suspendierung nun ja nicht mehr 
weiterarbeiten könne, stellt weder einen Fach- 
noch einen Sachgrund dar, zumal niemand ge-
hindert werden kann, als Privatperson Wissen-
schaft zu betreiben. Das nachträgliche Ausnut-
zen einer (prominenten) Autorschaftspositi-
on, um die Einreichung von Manuskripten zu 
verhindern, ist zweifelsohne ein GWP-Verstoß. 
Natürlich gibt es dafür die üblichen Ombuds- 
und sich anschließende Untersuchungsver-
fahren, die Fehlverhalten feststellen können 
– die sind hier aber zu schwerfällig. Praktisch 
bietet sich ein anderes Verstärkungsmittel an: 
Wissenschaftliches Fehlverhalten von Perso-
nal an Hochschulen oder Forschungseinrich-
tungen ist zugleich ein Dienstvergehen, das 
beamten- oder arbeitsrechtliche Konsequen-
zen haben kann. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat sogar eine objektive Schutzverant-
wortung für eine redliche Wissenschaft aus 

»Das Bundesverwaltungsgericht 
hat den Schluss gezogen, dass 
eine Verpflichtung besteht, Fehl-
verhalten zu sanktionieren.«

Zu den Personen
 
Hjördis Czesnick (l.)
leitet die Geschäftsstelle des Om-
budsmans für die Wissenschaft der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
in Berlin.

Klaus Ferdinand Gärditz (r.)
ist Professor für Öffentliches Recht an 
der Universität Bonn
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der Wissenschaftsfreiheit ab-
geleitet und hieraus den zu-
treffenden Schluss gezogen, 
dass eine grundsätzliche 
Verpflichtung besteht, Fehl-
verhalten zu sanktionieren 
(Urt. v. 21.06.2017 – 6 C 3/16, 
BVerwGE 159, 148). Für die 
Dosierung der konkreten 
Sanktion kommt es entschei-
dend darauf an, wie man mit 
der aufgedeckten Verfehlung 
umgeht. Etwa Unrechtsein-
sicht, Bemühungen um Scha-
densbegrenzung oder Koope-
rationsbereitschaft wirken 
sich in der Regel mildernd aus, 
eine Vertiefung von Schäden 
– nicht zuletzt auf Kosten ab-
hängiger Beschäftigter – wä-
re im Rahmen des immer ein-
heitlich betrachteten Dienst-
vergehens ein Grund, im Sank-
tionenkanon höher zu greifen. 

Ungeachtet der Wahrung von Verteidigungs-
rechten ist dies ein gewichtiges Instrument, 
Kooperationsbereitschaft zu fördern.

Letztlich lassen sich Konflikte während 
des Publikationsprozesses nur dadurch ent-
schärfen, dass man jeden Fall einzeln in sei-
nen Kontexten betrachtet und mit Empathie 
für die (mutmaßlichen) Opfer, lösungsorien-
tiertem Pragmatismus und aktiver Kommuni-
kation angeht, die die konkreten Interessen 
sowie Vulnerabilitäten ermittelt. Im Bereich 
des wissenschaftlichen Fehlverhaltens hat ei-
ne Studie in der Tat gezeigt, dass sich Retrac-

tions von Artikeln in den Folgejahren negativ 
auf die Zitationszahlen aller Autorinnen und 
Autoren auswirken („Stigma durch Assoziie-
rung“), unabhängig davon, ob sie den Fehler 
im Artikel verursacht haben („Guilt by Asso-
ciation: How Scientific Misconduct Harms Pri-
or Collaborators“, ZEW Discussion Paper No. 
17-051). Für nicht-wissenschaftliches Fehlver-
halten ist Vergleichbares aber bislang (unse-
res Wissens) nicht belegt, wohl auch, weil die 
Qualität der Artikelinhalte nicht betroffen ist 
und keine Retraction oder anderweitige „Mar-
kierung“ der Artikel erfolgt.

Man wird den Opfern von Übergriffen – 
ohne Verletzung von Regel 14 des DFG-Kodex 
– unter Umständen ein Recht zugestehen müs-

sen, ein Veto gegen eine gemeinsame Publika-
tion einzulegen, wenn der Zwang, mit dem Pei-
niger gemeinsam zu publizieren, das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht verletzen würde. Hier 
kommt es aber entscheidend auf die Schwere 
des Übergriffs an, zumal ein Veto unter Um-
ständen auch andere – unschuldige – Mitau-
torinnen und Mitautoren in einem Team schä-
digt und Karrierechancen beeinträchtigt. Da 
wird es einen Unterschied machen, ob es um 
sexistische Kommentare oder um Nötigung 
zum Beischlaf geht. Abhängig von den Fol-
gen für Dritte und der Qualität der Rechtsver-
letzung wird man die Zumutbarkeitsschwel-
le hier unterschiedlich tarieren müssen. Ver-
sucht werden kann zudem, die Kommunika-
tion zwischen den Konfliktbeteiligten über 
eine Mittelsperson herzustellen. So könnten 
zum Beispiel die zuständige Ombudsperson 
oder jemand aus dem Autorenkreis die ver-
bleibenden Klärungen koordinieren, sodass 
den Betroffenen zumindest der direkte Kon-
takt erspart bleibt.

Die vorliegenden Erwägungen beziehen 
sich allein auf gemeinsame Publikationspro-
jekte, die ex ante gestartet sind – also bevor 
die Co-Autorinnen und Co-Autoren von den 
Taten wussten oder gar betroffen waren. Im 
Hinblick auf zukünftige Projekte obliegt es 
den Forschenden, selbst zu entscheiden, ob 
sie Kooperationen beenden. Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sollten daher nicht 
aufgrund von Abhängigkeiten in die Positi-
on versetzt werden, weiterhin mit einem Tä-
ter oder einer Täterin zusammenarbeiten zu 
müssen. Sind weitere Kooperationsprojekte 
und Manuskripte geplant, so sollte die Einbin-
dung dieser Person mit allen Beteiligten ab-
gestimmt werden. In jedem Fall ist ein sensib-
les und differenziertes Vorgehen nötig. Die je-
weiligen Zumutbarkeitsgrenzen müssen tas-
tend, kontextbezogen und rücksichtsvoll aus-
gelotet werden.

Zweifelsohne handelt es sich bei Belästi-
gungen im Wissenschafts- und Hochschulum-
feld um ein systemisches Problem, das nicht 
allein auf der Ebene der GWP gelöst werden 
kann, sondern auch die vielfältigen strukturel-
len Probleme im Gesamtkontext in den Blick 
nehmen muss. Wichtig ist in jedem Fall, für die 
Vielschichtigkeit des Themas verstärkte Auf-
merksamkeit zu schaffen.

»Man sollte nicht weiterhin mit 
einem Täter oder einer Täterin  
zusammenarbeiten müssen.«
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